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an   d i e  A k t i o n ä r e

1.	 �Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der K+S Aktiengesellschaft, 
des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlage-
berichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 
2009, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben 
nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

2. 	 Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

3. 	 �Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der 	
Vorstandsmitglieder

4. 	 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

5. 	 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

6. 	 �Wahl zum Aufsichtsrat

7.	 �Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

8.	 �Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und 
Optionsschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines 
bedingten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung; Aufhebung 
des von der Hauptversammlung am 10. Mai 2006 unter Tagesordnungs-
punkt 7 gefassten Beschlusses

9.	 �Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, 
Satzungsänderung; Aufhebung des von der Hauptversammlung am 	
10. Mai 2006 unter Tagesordnungspunkt 8 gefassten Beschlusses

10.	 �Beschlussfassung über die Ermächtigung zu Erwerb und Verwendung 
eigener Aktien

Tagesordnung
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in diesen Tagen ein Vorwort zu schreiben und darin über das abgelaufene Jahr 2009 zu berichten, könnte dazu verführen, 
die Gründe für die letztjährigen Probleme unserer K+S ausschließlich in der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise zu 
sehen. Schließlich gab es das schwierige wirtschaftliche Umfeld, das fehlende Vertrauen in die Finanzmärkte, die einge- 
schränkte Kreditvergabe, den starken Lagerabbau usw., also widrige äußere Umstände, die überall auf der Welt enttäuschende 
Geschäftszahlen recht elegant erklären könnten. 

Natürlich hatten auch wir mit diesen Herausforderungen zu kämpfen, und natürlich wird uns das Jahr 2009 aufgrund des 
im historischen Vergleich drastischen Ausmaßes dieser externen Belastungen noch sehr lange schmerzlich in Erinnerung 
bleiben. Aber ist es damit wirklich schon getan?

Lassen Sie uns daher konkret werden und das Krisenjahr 2009 mit dem ebenso außergewöhnlichen Rekordjahr 2008 für K+S 
in Beziehung setzen: Das Jahr 2008 kannte auf den Agrarmärkten in den ersten neun Monaten nur eine Richtung – nach 
oben. Preise für Agrarrohstoffe wie Weizen, Mais und Soja erreichten historische Höchststände, unsere Produktion bei Kali- 
düngemitteln war über viele Wochen ausverkauft, unsere Werke liefen an der Grenze des für Belegschaft und Gerät Zumut- 
baren, und unsere Kunden bestellten über ihren unmittelbaren Bedarf hinaus, um erwarteten Preissteigerungen zuvorzu-
kommen. Preiserhöhungen taten der Nachfrage anfänglich überhaupt keinen Abbruch – für die Handelsstufe stand die 
Warenverfügbarkeit im Vordergrund. So haben sich die Preise für Kaliumchlorid innerhalb des Jahres 2008 in etwa vervier- 
facht, nachdem einzelne Produzenten den Weltmarktpreis in zeitlich enger Taktung und großen Sprüngen sogar auf die 
magische Zahl von 1.000 US$ je Tonne anzuheben versucht hatten. Die Ankündigungen weiterer Preiserhöhungen führten 
wiederum zu einem Vorziehen der Nachfrage – ein Rad, das sich schneller und schneller drehte. 

Der Wendepunkt kam mit dem Zusammenbruch des amerikanischen Investmenthauses Lehman Brothers und ließ die sich 
an den Warenterminbörsen gebildete Spekulationsblase abrupt platzen: Die nur kurz währende und – nach Jahren der 
gefühlten Bedeutungslosigkeit – auch verständliche Euphorie der Landwirte über die ihnen in Form hoher Getreidepreise 
zum Ausdruck gebrachte neue Wertschätzung fiel in sich zusammen. Dies löste in der Landwirtschaft angesichts schlag-
artig fallender Erlösniveaus eine starke Kaufzurückhaltung aus und verursachte auf der Handelsebene große Besorgnis, auf 
überdurchschnittlich hohen Düngemittelbeständen nicht nur sitzenzubleiben, sondern diese auch zum Teil noch schmerzvoll 
abwerten zu müssen. 
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Natürlich wollte jeder zuvor am Boom teilhaben, und ich kann uns nicht davon ausschließen, denn wir haben zwar öffent-
lich vor allzu schnellen und großen Preisschritten als nicht nachhaltig gewarnt, aber diese dennoch, wenn auch mit einiger 
Verzögerung, schließlich umgesetzt. Zugegeben, die ersten Erhöhungsschritte geschahen mit einer gewissen Erleichterung 
und Genugtuung, sahen wir uns doch seit Jahrzehnten konfrontiert mit stagnierenden Düngemittelpreisen, der Notwen-
digkeit, seit der Wiedervereinigung und der Integration der ostdeutschen Kaliwerke etliche Kostensenkungsprogramme und 
Stellenstreichungen umzusetzen, sowie schädlichen Wettbewerbsverzerrungen aufgrund von aus Russland und Weißruss-
land importierten, hoch subventionierten Düngemitteln. Und sowenig Landwirte ihre Erzeugnisse günstiger als zu den am 
Markt geltenden Bedingungen verkaufen wollen, sowenig hätten auch unsere Eigentümer, also Sie, verehrte Aktionärinnen 
und Aktionäre, Verständnis dafür aufgebracht, wenn wir in einem Zeitraum außergewöhnlicher Knappheit ein Produkt zu 
Preisen unter Weltmarktpreisniveau verkauft hätten. Auch unsere Mitarbeiter hätten sich zu Recht gefragt, warum wir eine 
endliche Ressource mit überdurchschnittlichem Aufwand in Deutschland fördern und dann unter Wert hergeben. Ein echtes 
Dilemma!

Zu Beginn des vierten Quartals 2008 setzte dann die Weltwirtschafts- und Finanzkrise vehement ein; auch die Düngemittel- 
märkte begannen in einer nie dagewesenen Schnelligkeit und einem bis dahin unvorstellbaren Ausmaß zu schrumpfen: 
Binnen eines Jahres brachen die Absatzmengen der weltweit tätigen Kaliproduzenten um etwa 50 % ein. Für eine Industrie, 
die einen hohen Fixkostenanteil an den Produktionskosten aufweist, ein harter Schlag, denn eine geringere Kapazitätsaus-
lastung führt nur zu einem unterproportionalen Kostenrückgang. Warum dann nicht einfach die Düngemittelpreise wieder 
auf ein sehr niedriges Niveau absenken und darauf hoffen, dass dies die Nachfrage entsprechend belebt? Diese Vorstellung 
ist natürlich insbesondere aus dem Bereich der Landwirtschaft an uns herangetragen worden. Von dieser Idee hielten jedoch 
die meisten unserer Kunden aus der Handelsstufe und der Mehrnährstoffdüngerindustrie nicht viel, denn sie verfügten 
noch über sehr hohe Düngemittelvorräte aus dem Jahr 2008. Solange diese Bestände nicht verkauft waren, hätte auch die 
stärkste Preisreduktion bei uns zu keiner einzigen Tonne Mehrabsatz und bei einigen unserer Kunden unter Umständen 
sogar zu existenzbedrohenden Wertberichtigungen geführt. Und auch aus Sicht der Produzenten gab es gute Gründe: So ist 
ein angemessenes Preisniveau notwendig, um den künftig unausweichlichen, zeitaufwändigen und sehr teuren Ausbau der 
weltweiten Kalikapazitäten zu bewerkstelligen – denn wie schnell Kali knapp werden kann, war erst im Jahr 2008 zu erfahren. 
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Was war also in 2009 zu tun, um die K+S Gruppe durch diesen Sturm zu steuern?

n  �Kapazitätsauslastung: Die Produktion musste bei ohnehin schon vollen Lägern sehr stark zurückgefahren sowie produkt-
gruppenspezifisch und standortoptimal angepasst werden.

n  �Kosten: Jede Kostenart stand auf dem Prüfstand.
n  �Investitionen: Investitionsprogramme wurden gestreckt und/oder gekürzt.
n  �Finanzen: Ein ausreichender Finanzrahmen musste stets sichergestellt sein, und die Kapitalbindung wurde so weit wie 

möglich gesenkt.

Ein Standardrezept, das von den meisten unserer Wettbewerber ebenfalls verfolgt wurde und das man unter betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zweifellos erwarten darf. Allerdings wollten wir es dabei nicht belassen und haben noch einige 
Dinge getan, die uns mittel- und langfristig deutlich voranbringen werden:

n  �Aus- und Vorrichtung: Jede Krise geht einmal vorbei; manchmal schneller als befürchtet. Wir haben deshalb das erste 
Halbjahr 2009 bewusst dazu genutzt, den Vorrat an untertägiger Infrastruktur, der durch die hohen Produktionsanforde- 
rungen der Vorjahre geschrumpft war, wieder auf das bei K+S gewohnte Niveau zu bringen. Das Instrument der Kurzarbeit 
haben wir daher in diesem Zeitraum nur begrenzt eingesetzt.

n  �Ehrliche Kommunikation: Vertrauen baut man insbesondere in Krisenzeiten auf. Wir haben unsere Stakeholder unver- 
züglich, realistisch und ohne Umschweife über das Ausmaß der Krise informiert. So waren wir unter den Kaliproduzenten 
die ersten, die von stark rückläufigen Ergebnissen gesprochen, die ersten, die frühzeitig die Hoffnung auf eine schnelle 
Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2009 aufgegeben, und auch die ersten, die über niedrigere Preisniveaus auf den Über- 
seemärkten berichtet hatten. Als Überbringer schlechter Nachrichten wurden wir anfangs dafür gescholten; die Aufre- 
gung hat sich jedoch gelegt, und wir sind froh, dass die von uns verfolgte aufrichtige, nicht beschönigende Kommunika-
tionsstrategie mittlerweile honoriert wird. Auch ein Grund, warum wir dem diesjährigen Finanzbericht den Untertitel 
„Echte Substanz“ gegeben haben. 
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n  �Chancen ergreifen: Die Möglichkeit, Morton Salt zu erwerben, war sicherlich zum Teil auch Ergebnis glücklicher Um- 
stände. Ohne eine gewisse Portion Mut wäre die mit 1,675 Mrd. US$ größte Akquisition in einem der schwierigsten Jahre 
der K+S Gruppe allerdings auch nicht erfolgt! Natürlich kannten wir Morton Salt als ertragstarken Salzproduzenten in 
Nordamerika, einem attraktiven Markt, in dem wir bislang nur regional und nur mit einem begrenzten Produktportfolio 
präsent waren. Wir wussten auch, dass Morton Salt bislang eher ein Schattendasein als Teil eines Chemiekonzerns 
führte, mit brachliegendem Potenzial, wenn man die Dinge mit den Augen eines Salzproduzenten sieht. Morton Salt 
stand in einem engen Zeitfenster zum Verkauf und wir wussten, dass wir diese Chance ergreifen mussten: Zum einen 
faszinierten uns die strategische Passfähigkeit zu unserem bisherigen Salzgeschäft, die Möglichkeit einer breiteren Auf- 
stellung insgesamt sowie das Potenzial der Marken Umbrella Girl® und Windsor Castle® noch stärker zu nutzen – und 
die K+S Gruppe insgesamt weniger abhängig von den Entwicklungen im Düngemittelgeschäft zu machen. Zum anderen 
erkannten wir im Rahmen unseres Unternehmensprüfungsprozesses, dass wegen der geringen operativen Überlappungen  
zu unseren bisherigen Salzaktivitäten sowie der bei den Mitarbeitern von Morton Salt zu spürenden Hoffnung, endlich 
vollwertiges Mitglied eines Produzenten zu werden, der die Leidenschaft Salz gleichermaßen teilt, eine sanfte und damit 
motivierende Integration möglich sein sollte. Morton Salt hat uns bereits jetzt erheblich verändert, Morton Salt macht 
die K+S Gruppe stärker und Morton Salt wird zeigen, dass nicht kurzfristiges, sondern langfristiges und ggf. auch anti- 
zyklisches Handeln erfolgversprechend ist.

n  �Solide finanziert: Eine starke Bilanz ist eine ureigene K+S-Eigenschaft, die wir nicht für überzogene Renditeerwartungen 
und riskante Forderungen an unsere Kapitalstruktur zu opfern bereit sind. Bergbau bedeutet hohe Kapitalintensität, hohen 
Fixkostenanteil, begrenzte Möglichkeiten, auf kurzfristige Erlösschmälerungen zu reagieren, aber auch große Ergebnis-
chancen bei steigenden Preisen. Diesen in der Natur eines Bergbaukonzerns liegenden Grundbedingungen wollen wir mit 
einer soliden Eigenkapitalausstattung und einer im Verhältnis zu Eigenkapital und Ergebnis moderaten Verschuldung 
gerecht werden. Wir sind daher froh, dass die Kapitalmärkte dies genauso sehen; sowohl unsere erstmalige Anleiheemission 
als auch unsere Kapitalerhöhung wurden vom Kapitalmarkt sehr positiv aufgenommen. 
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Nachdem sich die Anzeichen für eine wieder erstarkende Düngemittelnachfrage mehren – wohlgemerkt auf einem mittler- 
weile deutlich niedrigeren Preisniveau als noch vor einem Jahr –, ziehe ich aus der Krise folgende Lehre: Auch in kommenden 
Aufschwungphasen sollte uns die Erinnerung an das Jahr 2008 vor Augen halten, wie sehr sich unser Weltwirtschaftssystem 
ständig neuen Herausforderungen stellen muss, wie schnell scheinbar Selbstverständliches hinweggefegt wird und wie sehr 
jede Krise gleichzeitig eine Chance ist, die Dinge künftig besser zu machen – wertgebunden und mit Augenmaß.

Vor diesem Hintergrund möchte ich hier bewusst nur kurz anschneiden, dass wir trotz des historisch außergewöhnlichen 
Einbruchs auf den Düngemittelmärkten nicht in die Verlustzone geraten sind, dass uns in dem schwierigen Jahr 2009 das 
zweite Standbein Salz einen bedeutenden Ergebnisbeitrag beschert hat, dass wir selbst in einem solch schwierigen Jahr 
unsere Kapitalkosten fast verdient haben und dass wir – abgesehen von den ohnehin vorgesehenen Umstrukturierungen 
im Stickstoffdüngemittel- und im Salzbereich – auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten konnten. Dennoch bleibt 
ohne Umschweife festzuhalten, dass das erzielte Ergebnis gegenüber dem Rekordjahr 2008 sehr stark zurückgegangen ist  
und wir insbesondere mit dem Ergebnis im Stickstoffdüngemittelbereich trotz umfangreicher Restrukturierungen und ver- 
traglich eingebauter Risikopuffer nicht zufrieden sein können.

Und natürlich haben wir intensiv daran gearbeitet, unser im Herbst 2008 vorgestelltes 360 Mio. €-Maßnahmenpaket zur 
Reduzierung salzhaltiger Abwässer des Werks Werra voranzubringen. Wir haben dazu eine öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung mit den Ländern Thüringen und Hessen abgeschlossen und die darin verabredeten „Hausaufgaben“ – die Erstellung 
kurz-, mittel- und langfristiger Strategien – wie vereinbart bearbeitet. Das Konzept führt, wenn die erforderlichen Genehmi-
gungen zügig erteilt werden, von 2015 an zu einer 50 %igen Reduzierung der Salzwässer sowie einer 30 %igen Reduzierung 
der Salzkonzentration. Obwohl die technischen Möglichkeiten der Reduzierung nach fast zweijähriger intensiver Arbeit  
wohl bekannt sind, hat sich der Runde Tisch Anfang Februar 2010 mehrheitlich kategorisch dafür ausgesprochen, dass  
K+S spätestens ab 2020 die Einleitung der Salzwässer in die Werra und deren Versenkung in den Untergrund vollständig ein- 
stellen soll. Zusätzlich wird der Bau einer mehrere hundert Millionen Euro teuren Fernleitung zur Nordsee gefordert, dabei 
aber der fehlende politische Konsens ausgeblendet, die Frage der Wirtschaftlichkeit für die betroffenen Standorte bewusst 
ausgeklammert und in puncto ökologischer Sinnhaftigkeit die notwendige Verhältnismäßigkeit außer Acht gelassen.  
Wo soll das enden? 
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Nun, in letzter Konsequenz könnte es unsere Standorte schlicht überfordern, die Wirtschaftskraft der Regionen nachhaltig 
beeinträchtigen, weitere Argumente dafür liefern, warum man sich mit Investitionen in Deutschland so schwertut, und  
die Versorgungssicherheit eines für die Ernährung des Menschen essentiellen Rohstoffs künftig von den Beziehungen zu 
Russland, Kanada und Israel abhängig machen. Dies kann und darf nicht Ziel unseres Handelns sein; deshalb werden wir 
uns auch weiterhin für eine ausgewogene Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem einsetzen.

Dass wir auch bei der Ausschüttungspolitik auf Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit Wert legen, lässt sich an unserer ertrags- 
orientierten Dividendenpolitik ablesen: So führt der starke Ergebnisrückgang des Jahres 2009 zu einem ebenfalls stark 
reduzierten Dividendenvorschlag. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, für das abgelau-
fene Geschäftsjahr eine Dividende von 20 Cent je Aktie auszuschütten; dies entspricht einer Ausschüttungsquote von  
41 % und liegt damit innerhalb unseres grundsätzlich angestrebten Zielkorridors von 40 bis 50 %. Wir stellen auf diese Weise 
sicher, dass unsere Aktionäre fair am Gewinn beteiligt werden, die Firma Rücklagen für künftiges Wachstum, aber auch 
vorübergehende Krisen bilden kann und die Substanz Ihrer K+S Gruppe nicht angegriffen wird.

Wie gestalten sich nun die Perspektiven für unser Unternehmen? Ihre K+S Gruppe ist auf Kurs; dies lässt sich auch an einem 
im Jahresvergleich gestiegenen Unternehmenswert ablesen. Das Düngemittelgeschäft zieht mengenmäßig wieder spür- 
bar an und das Salzgeschäft profitiert im laufenden Jahr erneut von einer guten Auftausalznachfrage. Für die Geschäftsent-
wicklung im Jahr 2010 rechnen wir daher aus heutiger Sicht mit einem – vor allem durch die erstmalig ganzjährige Einbe- 
ziehung von Morton Salt – deutlichen Anstieg des Umsatzes. Auch bei den Ergebnissen sind wir aufgrund der sich ankün- 
digenden operativen Wende im Stickstoffdüngemittelbereich und des erstmals ganzjährigen Ergebnisbeitrags durch 
Morton Salt zuversichtlich, gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich zulegen zu können. Mittel- bis langfristig ist die K+S Gruppe 
für wichtige weltweite Megatrends, nämlich die zunehmende Weltbevölkerung, einen steigenden Lebensstandard, einen 
wachsenden Fleischkonsum der Schwellenländer und den damit einhergehenden steigenden Futtermittelbedarf sowie die 
wachsende Nachfrage nach Biokraftstoffen richtig positioniert. Wachstum ist dabei allerdings für uns kein Selbstzweck, 
sondern muss mit der Schaffung von Werten einhergehen.
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In besonderem Maße möchte ich auch im Namen meiner Vorstandskollegen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer 
nun nach der Übernahme von Morton Salt deutlich gewachsenen K+S Gruppe für ihr unermüdliches Engagement, ihre Ziel- 
strebigkeit und die in der schweren Krise beispiellose Flexibilität herzlich danken. 

Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Kunden und Partner der K+S Gruppe danke ich für Ihr Vertrauen, die Unter- 
stützung und den offenen Dialog im vergangenen Geschäftsjahr. 

Wir wollen auch weiterhin Zukunft gestalten und Sie mit unseren Leistungen überzeugen! 

Norbert Steiner
Vorsitzender des Vorstands
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Auf der Internetseite der Gesellschaft www.k-plus-s.com befinden sich Erläuterungen, warum 
zu diesem Tagesordnungspunkt kein Beschluss gefasst werden soll.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009 in Höhe von 46.149.746,16 € wird wie folgt ver-
wendet:

Tagesordnung

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der K+S Aktiengesellschaft, des gebil-
ligten Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts und des 
Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2009, sowie des erläutern-
den Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Angaben in €			   2009

Ausschüttung einer Dividende von 0,20 € auf   

191.400.000 dividendenberechtigte Stückaktien			   38.280.000,00

Gewinnvortrag			   7.869.746,16

Bilanzgewinn			   46.149.746,16
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstands-
mitglieder

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Zu Punkt 6 der Tagesordnung:
Wahl zum Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das zeitgleich mit der Einberufung bis zum Ablauf der 
Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.k-plus-s.com veröffent-
lichte System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder zu billigen. Der Beschluss begründet 
weder Rechte noch Pflichten; insbesondere lässt er die Verpflichtungen des Aufsichtsrats nach  
§ 87 AktG unberührt.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2009 Entlastung zu erteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2009 Entlastung zu erteilen.

Nachdem Herr Dr. Uwe-Ernst Bufe, der von der Hauptversammlung am 14. Mai 2008 in den 
Aufsichtsrat gewählt worden war, sein Amt zum 31. August 2009 niedergelegt hatte, wurde an 
seiner Stelle auf Antrag des Aufsichtsratsvorsitzenden Herr George Cardona durch Beschluss 
des Amtsgerichts Kassel vom 8. Oktober 2009 bis zur Beendigung der nächsten Hauptversamm- 
lung zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. 
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn George Cardona mit Wirkung ab Beendigung der Haupt-
versammlung am 11. Mai 2010 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Ent-
lastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Cardona ist von Beruf Ökonom, 58 Jahre alt und hat seinen Wohnsitz in Monaco. Er ist 
Mitglied in folgenden ausländischen Kontrollgremien: 	  

Board der CLL Management Ltd., Guernsey
Board der CLL Hedge Portfolio Ltd., Guernsey
Board der Diversified Macro Solutions plc, Irland
Board der Donalink Ltd., Zypern
Board der Erglis Ltd., Zypern
Board der Hamilton Art Ltd., Bermudas 
Board der Hamilton Jets Ltd., Bermudas
Board der Linea Ltd., Bermudas (stellvertretender Vorsitzender)
Board der Linetrust PTC Ltd., Bermudas (stellvertretender Vorsitzender)
Board der MCC Holding plc, Zypern
Board der MCC Investments Ltd., Zypern
Direktorenrat der OJSC Siberian Coal Energy Co., Russland
Direktorenrat der OJSC EuroChem Mineral and Chemical Company, Russland
Board der Valise Ltd., Bermudas (stellvertretender Vorsitzender)

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich nach den §§ 96 Abs. 1 erste Alternative 
AktG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Mitbestimmungsgesetzes und § 8 Abs. 1 Satz 1 der Satzung. 
An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.
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Auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Deloitte & Touche 
GmbH, Hannover, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2010 zu wählen. 

Die Hauptversammlung vom 10. Mai 2006 hatte unter Tagesordnungspunkt 7 den Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 9. Mai 2011 Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldver-
schreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 
Gleichzeitig wurde das Grundkapital bedingt erhöht und die Satzung in § 4 um einen ent-
sprechenden Abs. 5 ergänzt. Gegen diesen Hauptversammlungsbeschluss wurde von einem 
Aktionär, dem mehrere Streithelfer beigetreten sind, mit der Begründung geklagt, die Fest-
setzung lediglich eines Mindestausgabebetrags sei unzulässig. Der Klage wurde vom Land-
gericht Kassel stattgegeben. Die dagegen gerichtete Berufung wurde vom Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main zurückgewiesen. Wegen der Klage wurde die Satzungsänderung (Schaf-
fung eines bedingten Kapitals) nicht im Handelsregister eingetragen.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Options-
schuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals 
sowie entsprechende Satzungsänderung; Aufhebung des von der Hauptver-
sammlung am 10. Mai 2006 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschlusses

Zu Punkt 7 der Tagesordnung:
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
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Die Bedenken, die seinerzeit gegen die Wirksamkeit des Hauptversammlungsbeschlusses vor-
gebracht wurden, sind mittlerweile entfallen, da der Gesetzgeber mit einer Klarstellung in  
§ 193 Abs. 2 AktG bei der Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals die Fest- 
setzung eines Mindestausgabebetrags nunmehr ausdrücklich zulässt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen:

„1.  �Aufhebung des unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 10. Mai 2006  
gefassten Beschlusses 
 
Der von der Hauptversammlung am 10. Mai 2006 zu Tagesordnungspunkt 7 gefasste 
Beschluss über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschrei-
bungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals und eine entsprechende Satzungsände-
rung wird aufgehoben. 

2.  Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen 
a) �Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum, Aktienzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 10. Mai 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen (nachstehend gemeinsam „Schuldverschrei-
bungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 1.500.000.000,00 € mit oder ohne Laufzeit-
begrenzung zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen 
Wandlungsrechte oder -pflichten bzw. Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft mit 
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu insgesamt 19.140.000,00 € nach 
näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren bzw.  
aufzuerlegen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden 
Aktien darf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen nicht übersteigen.
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b) �Gegenleistung, Begebung durch Konzernunternehmen, Teilschuldverschreibungen  
Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den ent-
sprechenden Euro-Gegenwert bei Ausgabe der Schuldverschreibung – in der gesetz- 
lichen Währung eines OECD-Landes begeben werden. Schuldverschreibungen können 
auch durch Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben werden; in diesem Fall wird 
der Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen 
zu übernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen 
Wandlungsrechte oder -pflichten bzw. Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu ge-
währen oder ihnen aufzuerlegen. Die Anleiheemissionen können in jeweils unter sich 
gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt werden. 

c) �Bezugsrecht der Aktionäre, Bezugsrechtsausschluss 
Den Aktionären der Gesellschaft steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuld- 
verschreibungen zu. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der 
Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann jedoch für die 
folgenden Fälle ganz oder teilweise ausgeschlossen werden:

	 aa)	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, sofern die Schuldverschreibungen 
gegen bar ausgegeben werden und der Ausgabepreis den nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldver-
schreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Der Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch 
nur für Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten oder -pflichten bzw. Options-
rechten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu zehn Pro-
zent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung oder zum  
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung, je nachdem, in welchem Zeitpunkt das 
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Grundkapital auf einen kleineren Betrag lautet. Die Höchstgrenze von zehn Prozent  
des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der 
auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung im  
Rahmen einer sonstigen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direk- 
ter oder indirekter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.  
Die Höchstgrenze von zehn Prozent des Grundkapitals vermindert sich ferner um den 
anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in direkter oder indirekter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG  
veräußert werden.

	 bb)	� Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs- 
recht der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, sofern und soweit es erfor- 
derlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien der 
Gesellschaft bzw. den Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten 
Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung dieser Rechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflichten 
zustehen würde.

	 cc)	� Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, um Spitzenbeträge, die 
sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen.
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	 dd)	� Der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auszuschließen, soweit die Schuldver-
schreibungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen 
an Unternehmen oder Unternehmensteilen gegen Sachleistungen ausgegeben  
werden, sofern der Wert der Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem Wert der Schuldverschreibungen steht.

	� Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach lit. aa) bis dd) gilt insgesamt nur  
für Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten oder -pflichten bzw. Optionsrechten 
auf Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu zehn Prozent des 
Grundkapitals zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung oder zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung, je nachdem, in welchem Zeitpunkt das Grundkapital auf 
einen kleineren Betrag lautet.

d) �Wandlungsrecht, Umtauschverhältnis  
Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht können die Gläu-
biger ihre Schuldverschreibungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien  
der Gesellschaft umtauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des 
Nennbetrags einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für 
eine neue Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division 
des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Schuldverschreibung durch  
den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Das Um-
tauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden; 
ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vor-
gesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden.
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e) �Optionsrecht  
Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Schuldverschrei-
bung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maß-
gabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der 
Gesellschaft berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldverschrei-
bung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Optionsschuldverschreibung nicht 
übersteigen.

f) �Wandlungs-/Optionspreis  
Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft 
(Bezugspreis) muss entweder (a) mindestens 80 Prozent des gewichteten durchschnitt-
lichen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft im Computer-Handelssystem XETRA (oder 
einem an dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frank-
furter Wertpapierbörse während der letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der 
Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der Wandel- oder Optionsschuld- 
verschreibungen oder (b) mindestens 80 Prozent des gewichteten durchschnittlichen  
Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft im Computer-Handelssystem XETRA (oder einem  
an dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der Tage, an denen die Bezugsrechte an der Frankfurter Wert-
papierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des 
Bezugsrechtshandels, entsprechen.

g) �Verwässerungsschutz  
Bei mit Optionsrechten bzw. Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuld- 
verschreibungen können im Fall der wirtschaftlichen Verwässerung des Werts der Op-
tionsrechte bzw. Wandlungsrechte oder -pflichten unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG  
die Optionsrechte bzw. Wandlungsrechte oder -pflichten nach näherer Bestimmung der 
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Anleihebedingungen wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht  
schon durch Gesetz geregelt ist. Die Anleihebedingungen können darüber hinaus für den 
Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen beziehungs-
weise Ereignisse (wie zum Beispiel Kontrollerlangung durch Dritte, ungewöhnlich hohe 
Dividenden) eine wertwahrende Anpassung der Optionsrechte bzw. Wandlungsrechte/ 
-pflichten vorsehen.

h) �Anleihebedingungen   
Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit 
(oder zu einem früheren Zeitpunkt) begründen oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, 
bei Endfälligkeit der mit einem Wandlungs- oder Optionsrecht verbundenen Schuldver-
schreibungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Gläubigern der 
Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 
Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 
 
Die Anleihebedingungen können weiter jeweils festlegen, dass die Options- oder Wandel- 
schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem 
Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können oder 
das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. 
 
Schließlich können die Anleihebedingungen vorsehen, dass im Falle der Wandlung die 
Gesellschaft den Wandlungsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern 
einen Geldbetrag zahlt, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem 
gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel 
(oder einem an dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem)  
der Frankfurter Wertpapierbörse während der zehn Börsenhandelstage nach Erklärung 
der Wandlung oder der Optionsausübung entspricht. 
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i) �Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen   
Der Vorstand wird ermächtigt, im Rahmen der Vorgaben nach lit. a) bis h) mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit, 
Stückelung, Verwässerungsschutz und den Wandlungs- bzw. Optionszeitraum festzu- 
setzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen begebenden Beteiligungsgesellschaften festzulegen. 

3.  �Bedingte Kapitalerhöhung  
Das Grundkapital wird um bis zu 19.140.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 19.140.000 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapital-
erhöhung dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuld-
verschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung unter Nr. 2 bis zum 10. Mai 2015 
von der Gesellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben werden. Die 
Ausgabe der neuen Stückaktien erfolgt zu dem gemäß Nr. 2 jeweils festzulegenden Wand-
lungs- bzw. Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie 
von diesen Rechten Gebrauch gemacht wird oder wie die zur Wandlung verpflichteten  
Inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Stückaktien nehmen 
vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teil, in dem sie durch Ausübung von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen; ab-
weichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass  
die neuen Stückaktien vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen, für das 
im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der Erfüllung von 
Wandlungspflichten noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzelheiten der Durch-
führung einer bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 
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4.  �Satzungsänderung  
§ 4 der Satzung wird um folgenden Abs. 5 ergänzt:   
„Das Grundkapital ist um bis zu 19.140.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 19.140.000 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapital-
erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- 
oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer Kon-
zerngesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom  
11. Mai 2010 bis zum 10. Mai 2015 ausgegeben wurden, von ihren Wandlungs- oder Options-
rechten Gebrauch machen, oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläu-
biger der von der Gesellschaft oder von einer Konzerngesellschaft aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 11. Mai 2010 bis zum 10. Mai 2015 ausge-
gebenen Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung 
erfüllen, oder soweit die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 11. Mai  
2010 bis zum 10. Mai 2015 ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 
des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, und soweit nicht ein Baraus-
gleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Stückaktien 
nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teil, in dem sie durch Aus-
übung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten 
entstehen; abweichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest-
legen, dass die neuen Stückaktien vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teilneh-
men, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder der 
Erfüllung von Wandlungspflichten noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 
Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Einzel-
heiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.“
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5.  �Ermächtigung zur Änderung der Satzung  
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 und 5 der Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals zu ändern.“

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4  
Satz 2 AktG 
Gegen den in der Hauptversammlung vom 10. Mai 2006 unter Tagesordnungspunkt 7 gefass-
ten Beschluss über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschrei-
bungen nebst Schaffung eines bedingten Kapitals wurde mit der Begründung Klage erhoben, 
die Festsetzung lediglich eines Mindestausgabebetrags sei unzulässig. Das Landgericht  
Kassel hat durch Urteil vom 21. Dezember 2006 der Klage stattgegeben. Die dagegen gerichtete 
Berufung wurde vom OLG Frankfurt am Main, Zivilsenate in Kassel, durch das rechtskräftig 
gewordene Urteil vom 16. Mai 2008 zurückgewiesen. 

Im Hinblick auf den ungewissen Ausgang des Rechtsstreits und den langen Zeitraum, der  
voraussichtlich bis zur Verkündung eines Urteils durch den Bundesgerichtshof verginge, hatte 
sich die Gesellschaft entschlossen, Revision nicht einzulegen. Die Bedenken, die seinerzeit 
gegen die Wirksamkeit des Hauptversammlungsbeschlusses vorgebracht wurden, sind mitt-
lerweile entfallen, da der Gesetzgeber mit einer Klarstellung in § 193 Abs. 2 AktG bei der 
Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals die Festsetzung eines Mindest-
ausgabebetrags nunmehr ausdrücklich zulässt.
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Zu dem unter Tagesordnungspunkt 8 der diesjährigen Hauptversammlung vorgeschlagenen 
Ermächtigungsbeschluss, insbesondere dem dort unter Nr. 2, lit. c) des Beschlussvorschlags 
vorgesehenen Bezugsrechtsausschluss, ist im Einzelnen wie folgt zu berichten:

Die Begebung von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen 
kann zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die 
Möglichkeit bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt 
zu nutzen. Aus Sicht des Vorstands besteht ein Interesse der Gesellschaft, dass auch ihr diese 
Finanzierungsmöglichkeit zur Verfügung steht.

Die Emission von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen 
(zusammen „Schuldverschreibungen“) ermöglicht die Aufnahme von Kapital zu attraktiven 
Konditionen. Die erzielten Wandel- bzw. Optionsprämien kommen der Kapitalbasis der Ge-
sellschaft zugute und ermöglichen ihr so die Nutzung günstiger Finanzierungsmöglichkeiten. 
Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Wandel- und/oder Options-
rechten auch Wandelpflichten zu begründen, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung 
dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche 
Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder über unmittelbare oder mittelbare Betei-
ligungsgesellschaften zu platzieren. Schuldverschreibungen können außer in Euro auch in  
der gesetzlichen Währung eines anderen OECD-Landes ausgegeben werden. Um ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen dem Interesse der Gesellschaft, die Basis der Finanzierungs-
möglichkeiten um die vorgenannten Instrumente zu erweitern, und dem Interesse der Aktio-
näre, vor einer unverhältnismäßigen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt zu sein,  
zu erreichen, soll nur ein bedingtes Kapital in Höhe von maximal zehn Prozent des Grundka- 
pitals geschaffen werden.
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Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht auch auf Wandel- oder Optionsschuldver-
schreibungen zu gewähren. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bei Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Bareinlage das Bezugsrecht 
der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insoweit auszu-
schließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
oder Wandlungspflichten auf bis zehn Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt.

Durch die Möglichkeit, das Bezugsrecht auszuschließen, erhält die Gesellschaft die Möglich-
keit, günstige Börsensituationen rasch wahrnehmen und eine Schuldverschreibung schnell 
und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu können. Die Aktienmärkte 
sind deutlich volatiler geworden. Die Erzielung eines möglichst vorteilhaften Emissionser- 
gebnisses hängt daher in verstärktem Maße davon ab, ob auf Marktentwicklungen kurzfristig 
reagiert werden kann. Günstige, möglichst marktnahe Konditionen können in der Regel nur 
festgesetzt werden, wenn die Gesellschaft an diese nicht für einen zu langen Angebotszeit-
raum gebunden ist. Bei Bezugsrechtsemissionen ist, um die Attraktivität der Konditionen und 
damit die Erfolgschancen der Emission für den ganzen Angebotszeitraum sicherzustellen, in 
der Regel ein nicht unerheblicher Sicherheitsabschlag erforderlich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 
AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit bei Options- und Wandelanleihen 
der Konditionen dieser Anleihe) bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der Vola- 
tilität der Aktienmärkte besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches 
zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht markt-
nahen Konditionen führt. Auch ist bei der Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Unge-
wissheit der Ausübung (Bezugsverhalten) eine alternative Platzierung bei Dritten erschwert 
bzw. mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugs-
rechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf eine Verände-
rung der Marktverhältnisse reagieren, was zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Kapital-
beschaffung führen kann.
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Die Interessen der Aktionäre werden bei dem Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186  
Abs. 3 Satz 4 AktG dadurch gewahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter 
dem Marktwert ausgegeben werden. Der Marktwert ist nach anerkannten finanzmathema-
tischen Grundsätzen zu ermitteln. Hierfür ist das Gutachten einer erfahrenen Investmentbank 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einzuholen. Der Vorstand wird bei seiner Preisfest- 
setzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag vom 
Marktwert so gering wie möglich halten. Damit wird der rechnerische Wert eines Bezugs-
rechts praktisch gegen Null tendieren, so dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsaus-
schluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Die Aktionäre haben 
zudem die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft zu annähernd gleichen 
Bedingungen durch Erwerb über die Börse aufrechtzuerhalten. Dadurch werden ihre Vermö-
gensinteressen angemessen gewahrt. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ent-
sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gilt nur für Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, 
auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als zehn Prozent des 
Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 11. Mai 2010 oder zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung, je nachdem, in welchem Zeitpunkt das Grundkapital auf einen 
kleineren Betrag lautet, entfällt. Auf diese Höchstgrenze werden Aktien angerechnet, die an-
derweitig unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden. Diese Anrechnung geschieht im Interesse der Aktionäre an einer 
möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung.

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern von Wandlungs- 
und/oder Optionsrechten oder auch von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandel-
schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Aus-
übung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wandlungspflichten 
zustehen würde. Dies bietet die Möglichkeit zu verhindern, dass im Falle einer Ausnutzung der 
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Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits bestehender Wand-
lungs- bzw. Optionsrechte nach den Options- und Wandlungsbedingungen ermäßigt werden 
oder durch die Gesellschaft gegebenenfalls ein anderweitiger Verwässerungsschutz gewährt 
werden muss.  

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbe- 
träge vom Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des 
jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses 
ergeben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der Kapi-
talmaßnahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden 
entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet.  

Der Vorstand soll schließlich auch berechtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachleis-
tung zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unter-
nehmensteilen ausgegeben werden, sofern der Wert der Sachleistung in einem angemesse-
nen Verhältnis zu dem Wert der Schuldverschreibungen steht. Dies eröffnet die Möglichkeit, 
in geeigneten Fällen Schuldverschreibungen auch als Akquisitionswährung einsetzen zu  
können und auf diese Weise interessante Akquisitionsobjekte kurzfristig liquiditätsschonend 
zu erwerben. Dies ist für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung, da sie dem internatio-
nalen Wettbewerb ausgesetzt ist und es vorteilhaft sein kann, auf internationale Partnerschaf- 
ten und Beteiligungen zur Entwicklung oder Vermarktung von Produkten und Dienstleis- 
tungen zurückzugreifen. Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Er- 
mächtigung zur Begebung von Schuldverschreibungen mit Bezugsrechtsausschluss Gebrauch 
machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn dies im Interesse der Gesellschaft liegt.
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Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach lit. c) aa) bis c) dd) ist insgesamt beschränkt. 
Sie gilt insgesamt nur für Schuldverschreibungen mit Wandlungsrechten oder -pflichten  
bzw. Optionsrechten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu zehn 
Prozent des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung am 11. Mai 2010 oder zum 
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung, je nachdem, in welchem Zeitpunkt das Grund-
kapital auf einen kleineren Betrag lautet. Durch diese Beschränkung der Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss wird das Interesse der Aktionäre an einer möglichst geringen Ver-
wässerung ihrer Beteiligung geschützt. 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2006 (Tagesordnungspunkt 8) wurde 
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 9. Mai 2011 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt 
jedoch um höchstens 54.400.000,00 € durch Ausgabe von höchstens 20.625.000 neuen, auf 
den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Aufgrund des von der 
Hauptversammlung am 14. Mai 2008 beschlossenen Aktiensplits im Verhältnis 1:4 und der 
damit verbundenen Erhöhung des Grundkapitals von 108.800.000,00 € auf 165.000.000,00 € 
wurde die entsprechende Satzungsbestimmung (§ 4 Abs. 4) dahingehend angepasst, dass  
sich die Ermächtigung auf die Ausgabe von maximal 82.500.000 neuen Stückaktien bezog.  
Im Zuge der aufgrund der Ermächtigung durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats am 25. November 2009 beschlossenen Ausgabe von 26.400.000 neuen Stückaktien hat 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, Satzungs-	
änderung; Aufhebung des von der Hauptversammlung am 10. Mai 2006 unter 
Tagesordnungspunkt 8 gefassten Beschlusses
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der Aufsichtsrat die notwendige Änderung der Fassung von § 4 Abs. 4 der Satzung beschlossen 
(Reduzierung des Umfangs der Ermächtigung auf die Ausgabe von 56.100.000 neuen Stückaktien).

Da sich mittlerweile herausgestellt hat, dass die in der bestehenden Ermächtigung getroffene 
Festlegung des bei einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss für den Ausgabebe-
trag maßgeblichen Börsenpreises eine flexible Nutzung des Instruments behindert, soll die 
Ermächtigung mit einer modifizierten Definition des maßgeblichen Börsenpreises sowie einer 
Begrenzung des möglichen Volumens auf dreißig Prozent des Grundkapitals und Reduzierung 
des Ermächtigungsrahmens für einen Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen  
auf zwanzig Prozent des Grundkapitals vorzeitig erneuert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

„1.  �Aufhebung des von der Hauptversammlung am 10. Mai 2006 unter Tagesordnungspunkt 8 
gefassten Beschlusses 
 
Der von der Hauptversammlung vom 10. Mai 2006 unter Tagesordnungspunkt 8 gefasste 
Beschluss wird aufgehoben.

2.  �Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, Satzungsänderung
a) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 10. Mai 2015 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, 
insgesamt jedoch um höchstens 57.420.000,00 € durch Ausgabe von höchstens 57.420.000 
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Bei Durch- 
führung der Kapitalerhöhung ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzu-
räumen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugs-
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recht der Aktionäre in den folgenden Fällen ausschließen, und zwar insgesamt bis  
zu einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 38.280.000,00 € (entsprechend 
38.280.000 Stückaktien):

	 aa) �Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsrechts entstehen, ausschließen.

	 bb) �Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von 19.140.000,00 € (entsprechend 19.140.000 Stückaktien) 
ausschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt 
der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises durch den Vorstand nicht wesent-lich 
unterschreitet. Der anteilige Betrag des Grundkapitals von 19.140.000,00 €  
vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen 
Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer 
sonstigen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder in-
direkter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Der anteilige 
Betrag des Grundkapitals von 19.140.000,00 € vermindert sich ferner um den anteili-
gen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in direkter oder indirekter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert 
werden. Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne von Satz 1 gilt dabei der Kurs der 
Aktie der Gesellschaft im Computer-Handelssystem XETRA (oder einem an dessen 
Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wert-
papierbörse.
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	 cc) �Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen bis zu einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von 38.280.000,00 € (entsprechend 38.280.000 Stückaktien) 
ausschließen, wenn die neuen Aktien beim Erwerb eines Unternehmens oder einer 
Unternehmensbeteiligung durch die Gesellschaft als Gegenleistung eingesetzt werden 
sollen. Der anteilige Betrag des Grundkapitals von 38.280.000,00 € vermindert sich  
um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer sonstigen Kapitaler-
höhung aus genehmigtem Kapital oder aus bedingtem Kapital unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals von 
38.280.000,00 € vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, 
der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. 

	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital festzulegen.

b) �§ 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt gefasst: 
„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft bis zum 10. Mai 2015 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, ins-
gesamt jedoch um höchstens 57.420.000,00 € durch Ausgabe von höchstens 57.420.000 
neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Bei Durch- 
führung der Kapitalerhöhung ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräu-
men. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre in den folgenden Fällen ausschließen, und zwar insgesamt bis zu einem  
anteiligen Betrag des Grundkapitals von 38.280.000,00 € (entsprechend 38.280.000 
Stückaktien):
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	 a) �Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsrechts entstehen, ausschließen.

	 b) �Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der  
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von 19.140.000,00 € (entsprechend 19.140.000 Stückaktien) ausschließen, 
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabepreises durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet. Der anteilige 
Betrag des Grundkapitals von 19.140.000,00 € vermindert sich um den anteiligen Betrag 
des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung im Rahmen einer sonstigen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugs- 
rechts in direkter oder indirekter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals von 19.140.000,00 € vermindert sich ferner 
um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen Aktien entfällt, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in direkter oder indirekter Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußert werden. Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne von Satz 1 gilt dabei der Kurs 
der Aktie der Gesellschaft im Computer-Handelssystem XETRA (oder einem an dessen 
Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpa-
pierbörse.

	 c) �Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der  
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen bis zu einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals von 38.280.000,00 € (entsprechend 38.280.000 Stückaktien) aus-
schließen, wenn die neuen Aktien beim Erwerb eines Unternehmens oder einer Unter-
nehmensbeteiligung durch die Gesellschaft als Gegenleistung eingesetzt werden sollen. 
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Der anteilige Betrag des Grundkapitals von 38.280.000,00 € vermindert sich um den 
anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer sonstigen Kapitalerhöhung aus 
genehmigtem Kapital oder aus bedingtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals von 38.280.000,00 € 
vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen 
eigenen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesell-
schaft unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden.

	� Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital festzulegen.“

c) ��Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu ändern.“

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Der Vorstand beantragt unter Punkt 9 der Tagesordnung, das Bezugsrecht der Aktionäre hin-
sichtlich aus genehmigtem Kapital ausgegebener Aktien in drei Fällen ausschließen zu können 
(insgesamt bis zu maximal zwanzig Prozent des Grundkapitals):

1. �Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um ein praktikables 
Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger 
Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

2. �Der im Rahmen des gesetzlich zulässigen Umfangs beantragte Bezugsrechtsausschluss bei 
Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen (maximal zehn Prozent des Grundkapitals) versetzt 
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die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen ausnutzen zu können und 
durch schnelle Platzierung neuer Aktien bei aufzunehmenden Investoren einen höheren 
Mittelzufluss zu erzielen. Bei der Ausnutzung der beantragten Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss wird der Vorstand den Ausgabekurs so festsetzen, dass der Abschlag auf 
den Börsenpreis so niedrig wie möglich ist. Auf die Höchstgrenze von zehn Prozent des 
Grundkapitals werden Aktien angerechnet, die während der Laufzeit der Ermächtigung an-
derweitig unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben wurden (z. B. im Wege der Ausnutzung des bedingten Kapitals oder durch 
Veräußerung eigener Aktien). Diese Anrechnung geschieht im Interesse der Aktionäre an 
einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung.

3. �Es wird ferner beantragt, das Bezugsrecht im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sachein-
lagen (maximal zwanzig Prozent des Grundkapitals) ausschließen zu können, wenn die 
neuen Aktien beim Erwerb eines Unternehmens oder einer Unternehmensbeteiligung als 
Gegenleistung eingesetzt werden sollen. Die beantragte Ermächtigung versetzt den Vor-
stand in die Lage, ohne Beanspruchung der Börse eigene Aktien der Gesellschaft kurzfristig 
für den Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen daran zur Verfügung zu haben. 
Die Gesellschaft ist bei dem sich verschärfenden Wettbewerb darauf angewiesen, sich bie-
tende Gelegenheiten zur Durchführung strategischer Akquisitionen schnell und flexibel 
ausnutzen zu können. Die hohen Gegenleistungen für den Erwerb von Unternehmensbe-
teiligungen können u. U. nicht in Geld erbracht werden, ohne die Liquidität der Gesellschaft  
zu gefährden. Die Bereitstellung eines ausreichenden genehmigten Kapitals mit der Mög-
lichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts stärkt damit die Verhandlungsposition unserer 
Gesellschaft und gibt ihr die notwendige Flexibilität, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
von Unternehmen oder Beteiligungen daran ausnutzen zu können. Die Verwaltung wird  
das genehmigte Kapital zum genannten Zweck nur dann einsetzen, wenn der Wert der neuen 
Aktien der Gesellschaft und der Wert der Gegenleistung zueinander in einem angemessenen 
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Verhältnis stehen. Auf die Höchstgrenze von zwanzig Prozent des Grundkapitals werden 
Aktien angerechnet, die während der Laufzeit der Ermächtigung im Rahmen einer sonstigen 
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital oder bedingtem Kapital unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, und ferner eigene Aktien, die während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung von der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts ver-
äußert werden. Die Anrechnung geschieht jeweils im Interesse der Aktionäre an einer mög-
lichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung.

Der Vorstand wurde durch Hauptversammlungsbeschluss vom 13. Mai 2009 ermächtigt, bis 
zum 31. Oktober 2010 eigene Aktien für die Gesellschaft zu erwerben. Vorstand und Aufsichts-
rat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

„1. �Der Vorstand wird unter Aufhebung der Ermächtigung vom 13. Mai 2009 ermächtigt, bis zum 
10. Mai 2015 eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. 
 
Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffent-
lichen Kaufangebots.

a) �Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeblichen Börsenpreis um nicht mehr als zehn 
Prozent über- oder unterschreiten; als maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der am Tag 
des Erwerbs durch die Eröffnungsauktion ermittelte Kurs der Aktie der Gesellschaft im 
Computer-Handelssystem XETRA (oder einem an dessen Stelle tretenden, funktional  
vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse. 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die Ermächtigung zu Erwerb und Verwendung eigener 
Aktien
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b) �Im Falle des Erwerbs mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufange-
bots darf der angebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maßgeb-
lichen Börsenpreis um nicht mehr als zehn Prozent über- oder unterschreiten; als maß-
geblicher Börsenpreis gilt dabei der gewichtete durchschnittliche Börsenkurs der Aktie 
der Gesellschaft im Computer-Handelssystem XETRA (oder einem an dessen Stelle tre-
tenden, funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse 
während der letzten zehn Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung des Kaufange-
bots. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung 
des Angebots dieses Volumen überschreitet, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. 
Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien 
je Aktionär kann vorgesehen werden.

Aufgrund vorstehender Ermächtigung dürfen eigene Stückaktien im Umfang von höchstens 
zehn Prozent der gesamten Stückaktien des Grundkapitals für die Gesellschaft erworben 
werden. Die Gesellschaft darf zu keinem Zeitpunkt mehr als zehn Prozent der gesamten 
Stückaktien ihres Grundkapitals halten, weshalb auf die Zahl der maximal erwerbbaren 
Stückaktien solche Stückaktien angerechnet werden, die die Gesellschaft bereits erworben 
hat und noch besitzt.

2.  �Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund einer Ermächtigung nach Nr. 1 oder einer früher von der Hauptver-
sammlung erteilten Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben werden oder wurden, 
über die Börse oder durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre zu veräußern. 
 
Die Aktien dürfen in folgenden Fällen auch in anderer Weise, und damit unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre, veräußert werden: 
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a) �Veräußerung von Aktien mit einem rechnerischen Anteil des Grundkapitals von insge-
samt bis zu zehn Prozent des Grundkapitals gegen Zahlung eines Geldbetrags je Aktie,  
der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsen-
preis gilt dabei der Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Computer-Handelssystem 
XETRA (oder einem an dessen Stelle tretenden, funktional vergleichbaren Nachfolge- 
system) der Frankfurter Wertpapierbörse am Vortag der Veräußerung.

b) �Begebung der Aktien als Gegenleistung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen.

c) �Bedienung von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund einer Ermäch-
tigung der Hauptversammlung begeben worden sind.

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach lit. a) bis c) gilt insgesamt für Aktien 
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der heutigen Beschlussfassung oder zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermäch- 
tigung, je nachdem, in welchem Zeitpunkt das Grundkapital auf einen kleineren Betrag  
lautet. Die Höchstgrenze von zehn Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den an-
teiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital oder 
aus bedingtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

3.  �Der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der 
Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung nach Nr. 1 oder einer früher von der Haupt- 
versammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilten Ermächtigung erworben werden oder 
wurden, einzuziehen, ohne dass die Durchführung der Einziehung eines weiteren Haupt-
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versammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung hat nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne 
Kapitalherabsetzung in der Weise zu erfolgen, dass sich durch die Einziehung der Anteil der 
übrigen Stückaktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand wird 
gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz AktG ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien 
in der Satzung anzupassen.

4.  �Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer Veräußerung und zu ihrem Einzug 
können jeweils ganz oder teilweise, im letzteren Fall auch mehrmals, ausgeübt werden.“

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10 nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung 
mit § 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG
Tagesordnungspunkt 10 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
zu ermächtigen, bis zum 10. Mai 2015 eigene Aktien von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals 
zu erwerben. Mit der vorgeschlagenen erneuten Ermächtigung wird die Gesellschaft über den 
zeitlichen Rahmen der bisherigen Ermächtigung hinaus in die Lage versetzt, das Instrument des 
Erwerbs eigener Aktien weiter zu nutzen, um die mit dem Erwerb von eigenen Aktien verbun-
denen Vorteile im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren. Diese Ermächti-
gung besteht in den gesetzlichen Grenzen des § 71 Abs. 2 AktG. 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene 
Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante 
kann jeder verkaufswillige Aktionär entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer 
Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten 
Preis angebotene Menge die nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der An-
nahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll es die Möglichkeit geben, eine bevorrech-
tigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück  
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu 
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erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Ab-
wicklung zu erleichtern. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht auch vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über 
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn die erworbenen 
eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesell-
schaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 

Die mit der Ermächtigung eröffnete Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien 
beispielsweise an langfristig orientierte Anleger zu verkaufen oder neue Aktionärsgruppen  
im In- und Ausland zu gewinnen. Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die 
Verwaltung in die Lage, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden Möglich- 
keiten ohne zeit- und kostenaufwendige Abwicklung eines Bezugsrechts insbesondere zu 
einer schnelleren und kostengünstigeren Platzierung zu nutzen.

Der Erwerb eigener Aktien soll es der Gesellschaft auf der Grundlage des vorgeschlagenen 
Ermächtigungsbeschlusses ferner ermöglichen, im Rahmen ihrer beabsichtigten Akquisitions-
politik flexibel und kostengünstig bei dem Erwerb von Unternehmen agieren zu können, um 
beispielsweise in bestimmten Fällen eigene Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenskäufen 
zu verwenden. 
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Darüber hinaus soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, die Aktien auch zur Bedienung  
von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen zu verwenden. Es kann zweckmäßig sein, 
anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfül-
lung der Wandlungs- oder Optionsrechte einzusetzen. Durch die Verwendung eigener Aktien 
wird die Verwässerung der Anteile der Aktionäre, wie sie bei einem Einsatz des bedingten 
Kapitals eintreten würde, ausgeschlossen. Bei der Entscheidung darüber, ob eigene Aktien 
geliefert werden oder das bedingte Kapital ausgenutzt wird, wird der Vorstand die Interessen 
der Gesellschaft und der Aktionäre sorgfältig abwägen.

Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei der Veräuße-
rung der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht auf der 
Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Die erworbenen  
eigenen Aktien dürfen, wenn sie in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an 
alle Aktionäre veräußert werden sollen, nur zu einem Preis veräußert werden, der den maß-
geblichen Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet (vgl. Nr. 2 lit. a) der Ermächtigung). Die Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss beschränkt sich auf insgesamt höchstens zehn Prozent des Grundkapitals 
der Gesellschaft. Auf diese Höchstgrenze werden Aktien angerechnet, die während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital oder 
aus bedingtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Diese Anrech-
nung geschieht im Interesse der Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer 
Beteiligung.
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40

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen  
Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung 
nachweisen.

Zum Nachweis reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes 
durch das depotführende Institut („Nachweis“) aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn  
des 21. Tages vor der Versammlung („Nachweisstichtag“ oder „Record Date“), das ist der  
20. April 2010, 0.00 Uhr, zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen bei der Gesellschaft unter der nachfolgenden 
Adresse spätestens am 4. Mai 2010, 24.00 Uhr, in Textform in deutscher oder englischer  
Sprache eingehen:

K+S Aktiengesellschaft
c/o Commerzbank AG
WASHV dwpbank AG
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
Telefax: + 49 (0)69/5099 - 1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

V o r auss    e t z un  g e n  f ü r  d i e  T e i l na  h m e  an   d e r  Hau   p t v e r sa  m m l un  g 
un  d  d i e  A us  ü bun   g  d e s  S t i m m r e c h t s

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts
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Nach deren Zugang wird dem Aktionär die Eintrittskarte für die Versammlung übersandt.  
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, werden die Aktionäre gebeten, 
frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises an die Gesellschaft Sorge 
zu tragen.

Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs) erhalten die Informationen und Unterlagen 
zur Hauptversammlung von der Bank of New York Mellon, New York, oder von ihrer Bank 
bzw. ihrem Broker. Bei Fragen zur Stimmrechtsausübung wenden Sie sich bitte an die Bank of 
New York Mellon, Tel.: + 1 - 888 - 269 - 2377.

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die 
Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur 
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimm-
rechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht 
hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. 
Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können somit nicht  
an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und 
den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräu-
ßern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und 
ist kein relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung.

B e d e u t un  g  d e s  N a c h w e i ss  t i c h t a g s  ( R e c o r d  Da  t e )

Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)
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Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder 
eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen- 
über der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. Der Widerruf kann auch durch 
die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung erfolgen.

Ausnahmen vom Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen 
oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen, vgl. § 135 AktG, § 125 Abs. 5 
AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kredit-
institute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen mit 
diesen abzustimmen.

Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich sind.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich von weisungsgebundenen Stimmrechts- 
vertretern der Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. 

V e r fa  h r e n  f ü r  d i e  S t i m m ab  g ab  e  d u r c h  e i n e n  B e v o l l m ä c h t i g t e n 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
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Zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechts-
vertreter oder einen Dritten kann der entsprechende Abschnitt auf der Eintrittskarte verwendet 
werden, die den Aktionären nach deren ordnungsgemäßer Anmeldung durch das depotfüh-
rende Institut zugesandt wird. 

Die Gesellschaft bietet für die elektronische Übermittlung der Vollmacht und Weisungsertei-
lung bzw. des Widerrufs unter www.k-plus-s.com ein internetbasiertes System an. Für die 
Nutzung dieses Systems ist die Eintrittskartennummer erforderlich. Die Eintrittskarte wird 
durch das depotführende Institut nach erfolgter Anmeldung übersandt. Weitere Einzelheiten 
können die Aktionäre den auf der Internetseite der Gesellschaft in der Rubrik Hauptversamm-
lung hinterlegten näheren „Erläuterungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Stimmrechtsvertretung“ entnehmen.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere 
von diesen zurückweisen.

Die Hauptversammlung wird bis zum Ende der Rede des Vorstandsvorsitzenden unter  
www.k-plus-s.com im Internet übertragen.

Üb  e r t r a g un  g  d e r  Hau   p t v e r sa  m m l un  g  i m  In  t e r n e t

Übertragung der Hauptversammlung im Internet
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Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den antei-
ligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Tagesordnungs-
ergänzungsverlangen müssen bei der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, 
also bis zum Samstag, 10. April 2010, 24.00 Uhr, eingehen.

Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt, einen Gegenantrag zu einem Vorschlag von  
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu übersenden.  
Ein Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von § 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der Internetseite 
der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend 
bekanntgemachten Adresse spätestens am Montag, 26. April 2010, 24.00 Uhr, eingeht.

Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der Gesellschaft einen 
Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern übermitteln. 
Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127, 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der Internet- 
seite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend 
bekanntgemachten Adresse spätestens am Montag, 26. April 2010, 24.00 Uhr eingeht.

Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Internet unter 
www.k-plus-s.com zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. 
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internet-
adresse zugänglich machen. Rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge werden wir bekannt-
machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. Tagesordnungsergänzungsver-
langen, Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten an:

R e c h t e  d e r  A k t i o n ä r e

Rechte der Aktionäre
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K+S Aktiengesellschaft
Investor Relations
Bertha-von-Suttner-Straße 7 
34131 Kassel
Telefax: +49 (0)561/9301- 2425
E-Mail: investor-relations@k-plus-s.com

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 
Unternehmen.

Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, 
die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, gebeten, diese Fragen möglichst früh-
zeitig an o. g. Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung 
für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.

Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG stehen den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.k-plus-s.com zur Verfügung.

R e c h t e  d e r  A k t i o n ä r e



46

G e sa  m t z a h l  d e r  A k t i e n  un  d  S t i m m r e c h t e

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 191.400.000 
Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. 

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 200.000 eigene Aktien, aus denen ihr 
keine Stimmrechte zustehen. Die Gesellschaft wird diese eigenen Aktien noch vor der Haupt-
versammlung (im Wesentlichen im Rahmen des Belegschaftsaktienprogramms an Mitarbeiter) 
veräußern, weshalb eigene Aktien zum Zeitpunkt der Hauptversammlung von der Gesellschaft 
nicht mehr gehalten werden. 

Folgende Informationen sind zeitgleich mit der Einberufung auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.k-plus-s.com in der Rubrik Hauptversammlung zugänglich:

–  der Inhalt der Einberufung

–  �zu Tagesordnungspunkt 3 die Darstellung des aktuellen Systems der Vergütung der Vorstands- 
mitglieder,

–  die Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 8, 9 und 10

–  �eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst 
werden soll

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
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Inf   o r m a t i o n e n  auf    d e r  In  t e r n e t s e i t e  d e r  G e s e l l s c h af  t

–  �die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, insbesondere

n  �der Jahresabschluss der K+S Aktiengesellschaft
n  �der Konzernabschluss
n  �der Lagebericht
n  �der Konzernlagebericht
n  �der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
n  �der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB 
n  �der Bericht des Aufsichtsrats

–  die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

–  �ein Formular zur elektronischen Vollmachts-/Weisungserteilung

–  nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

–  �weitere Erläuterungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechts- 
vertretung

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter +49 (0) 561 / 9301-1100.

Kassel, 25. März 2010

Der Vorstand
K+S Aktiengesellschaft
mit Sitz in Kassel
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Anreise

A n r e i s e

Kongress Palais Kassel – Stadthalle 
Friedrich-Ebert-Str. 152 
34119 Kassel

n  �Mit dem PKW  
Aus Richtung Frankfurt am Main / Würzburg oder Hamburg / Hannover über die Autobahn 
A7 kommend fahren Sie bis zum Kreuz Kassel-Mitte (79). Von dort aus weiter auf der A49  
in Richtung Kassel-Zentrum bis zur Ausfahrt Kassel-Auestadion (5). 
 
Aus Richtung Dortmund fahren Sie die A44 bis zum Kreuz Kassel-West (69). Dort biegen 
Sie auf die A49 in Richtung Kassel-Zentrum / Marburg / Fritzlar / Baunatal bis zur Ausfahrt 
Kassel-Auestadion (5).  
 
Von der Ausfahrt Kassel-Auestadion aus fahren Sie immer geradeaus weiter über die Ludwig-
Mond-Straße und die Schönfelder Straße. Nach gut 3,5 km biegen Sie an der Kreuzung  
Wilhelmshöher Allee nach links ab und folgen dem Straßenverlauf in Richtung Bahnhof 
Kassel-Wilhelmshöhe. Nach ca. 1,2 km biegen Sie rechts in die Freiherr-vom-Stein-Straße ein. 
 
Folgen Sie der Vorfahrtstraße. Das Kongress Palais Kassel – Stadthalle befindet sich nach 
etwa 800 m auf der linken Seite.

 
Bitte beachten Sie, dass an dem Veranstaltungsort unserer Hauptversammlung nur begrenzt 
Parkplätze zur Verfügung stehen. Wir empfehlen dringend die Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln.
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A N REI   S E

n  �Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
Der Veranstaltungsort ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das Kongress 
Palais Kassel – Stadthalle ist vom Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ca. 1,3 km entfernt und  
mit der Straßenbahn in wenigen Minuten erreichbar. Bitte fahren Sie vom Bahnhof Kassel-
Wilhelmshöhe mit der Straßenbahn-Linie 4 (Richtung „Papierfabrik“, „Kaufungen“, „Helsa“ 
oder „Hessisch Lichtenau“) bis zur dritten Haltestelle „Kongress Palais/Stadthalle“.

Für Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft ist die Nutzung des Öffentlichen Personennah- 
verkehrs zur An- und Abreise zum Veranstaltungsort im Verbundgebiet des Nordhessischen  
VerkehrsVerbundes kostenlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Einladung berechtigt am 11. Mai 2010 zur kostenlosen Nutzung des Öffentlichen Personen- 
nahverkehrs im Verbundgebiet des Nordhessischen VerkehrsVerbundes zum Veranstaltungs-
ort Kongress Palais Kassel – Stadthalle und zurück.



Inf   o r m a t i o n e n

Bestellformular Order form

Name | Vorname Surname | Name

Straße | Hausnummer Street | No.

PLZ | Stadt | Land Postal Code | City | Country

E-Mail E-mail

Ich möchte zur Ergänzung meiner Informationen über K+S folgende Veröffentlichungen erhalten:
For additional information about K+S, I would like to receive the following reports:

Finanzbericht 2009 Financial Report 2009
  einmalig once    regelmäßig on a regular basis

Unternehmens- und Nachhaltigkeitsbericht 2009 Corporate and Sustainability Report 2009
  einmalig once    regelmäßig on a regular basis

Zwischenberichte  Interim Reports
  einmalig once    regelmäßig on a regular basis
  Newsletter per E-Mail  Newsletter via e-mail

Sie können dieses Formular auch per Fax an +49 (0) 561 9301-2425 senden.
You can also send this form by fax to +49 (0) 561 9301-2425.

Informationen



SUBSTANZ
substanz
u n t e r n e h m e n s - / n a c h h a lt i g k e i t s b e r i c h t  2 0 0 9

: M
a

SS
St

a
b

19,5 mm
0,76 inch

SUBSTANZ
substanz

F i n a n z b e r i c h t  2 0 0 9

: M
a

SS
St

a
b

12,5 mm
0,5 inch

Finanzbericht 2009 
Financial Report 2009

Unternehmens- und  
Nachhaltigkeitsbericht 2009  
Corporate and Sustainability 
Report 2009 

Bitte  
freimachen

Please affix  
a correct  
postage

K+S Aktiengesellschaft
Postfach 10 20 29 
34111 Kassel

K+S Aktiengesellschaft, Kassel • ISIN: DE0007162000 • Wertpapier-Kenn-Nr. 716 200


